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Schriftliche Erklärung zu genetisch veränderten Lebensmitteln, Saaten und 
Futtermitteln

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Achtung des Willens der Mehrheit der EU-Bürger und vieler Regionen in den 
Mitgliedstaaten, die sich gegen das Vorhandensein von GVO ausgesprochen haben,

B. in der Erwägung, dass es außerordentlich schwierig ist, die Koexistenz von GVO und 
anderen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen sicherzustellen,

C. in der Erkenntnis, dass die Artenvielfalt weit mehr zur Sicherheit unserer Ernährung 
beiträgt als irgendeine gentechnische Veränderung von Pflanzen oder Tieren,

D. in der Erwägung, dass die herkömmliche und die ökologische Lebensmittelerzeugung die 
beste Möglichkeit für die Entwicklung der Landwirtschaft in Europa bieten,

E. in Anbetracht der anerkannten Risiken, die GVO für die Gesundheit von Menschen und 
Tieren und die natürliche Umwelt darstellen,

F. in der Erkenntnis, dass Patentrechte an lebenden Organismen zu erheblichen Mehrkosten 
für die Landwirte führen,

1. fordert, dass jedes Land und jede Region das Recht erhält, die Einfuhr, den Anbau und 
Verkauf genetisch veränderter Organismen völlig zu verbieten;

2. fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, eine strenge und unbegrenzte 
Haftung von Gentechnik-Unternehmen für alle ökologischen, gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Schäden einzuführen, die durch die Einführung und Verwendung von 
GVO entstehen;

3. fordert, dass alle Patentrechte an lebenden Organismen für ungültig erklärt werden;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat 
und der Kommission zu übermitteln.


